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Rundschreiben D 09/2014 

Gebührenkommission nach § 52 des Vertrages Ärzte/Unfallversicherungsträger; 
neue Gutachtengebühren ab 01.04.2014 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

die ständige Gebührenkommission nach § 52 des Vertrages Ärzte/Unfallversicherungsträger hat 
nachfolgend aufgeführte Änderungen des Leistungs- und Gebührenverzeichnis (UV-GOÄ - Anlage 
zu § 51 Abs. 1 des Vertrages Ärzte/Unfallversicherungsträger vom 1. Januar 2011) beschlossen: 
 

1. Im Teil B, VI. „Besondere Regelungen“ werden die Gebühren für die Gutachten nach den 
Nrn. 146 bis 165 wie folgt neu festgesetzt: 

 

Nr. Leistung Gebühr 

 Formulargutachten: 

146 Vordruck A 4200 
Erstes Rentengutachten 

120,00 € 

147 Vordruck A 4202 
Erstes Rentengutachten Augen 

120,00 € 

148 Vordruck A 4500 
Zweites Rentengutachten (Rente auf unbestimmte Zeit) 

100,00 € 

149 Vordruck A 4502 
Zweites Rentengutachten Augen (Rente auf unbestimmte Zeit) 

100,00 € 

150 Vordruck A 4510 
Rentengutachten (Nachprüfung MdE) 

100,00 € 

151 Vordruck A 4512 
Zweites Rentengutachten Augen (Nachprüfung MdE) 

100,00 € 

152 Vordruck A 4520 
Rente nach Gesamtvergütung 

100,00 € 

 

DGUV, Landesverband West, Postfach 10 34 45, 40025 Düsseldorf 

 
An die 
Damen und Herren 
Durchgangsärzte 
 
 
 

 

  
 
 

  

Ihr Zeichen:  

Ihre Nachricht vom:  

Unser Zeichen: Mey/Mü 

Ansprechpartner: Herr Meyer 

Telefon: 02241 231 5000 (Zentrale) 

Fax: 0211 300 40397 

E-Mail: 
 

lv-west@dguv.de 

Datum: 12.03.2014 
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 Freie Gutachten 

160 Ohne Fragestellung zum ursächlichen Zusammenhang 180,00 € 

161 Mit Fragestellung zum ursächlichen Zusammenhang 280,00 € 

165 Eingehend begründetes wissenschaftliches Gutachten 360,00 € 

 
Die Gebührenspannen für freie Gutachten entfallen. 
 

2. Verhandlungen über eine mögliche weitere Anpassung der Gebühren für freie Gutachten 
(Nrn. 160 bis 165) ab 01.04.2015 nehmen die Vertragspartner bis spätestens 30.06.2014 auf. 

Die Änderungen treten am 1. April 2014 in Kraft. 
 
Maßgeblich für die Anwendbarkeit der neuen Gebühren ist der Tag der Untersuchung, der Grundlage 
für die Begutachtung ist. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
Andro 
Geschäftsstellenleiter 


